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Norm

BAO §115;

BAO §119;

BWG 1993 §40 Abs1 Z1;

1. BAO § 115 heute

2. BAO § 115 gültig ab 16.09.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 136/2017

3. BAO § 115 gültig von 01.01.1962 bis 15.09.2017

1. BAO § 119 heute

2. BAO § 119 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Der Abgabep=ichtige brachte vor, er habe die aus früheren Zeiträumen stammenden Ersparnisse auf einem

bestimmten - mit Depotnummer genannten und mit einem ihm nicht mehr präzise erinnerlichen Losungswort

versehenen - Wertpapierdepot angelegt. Bei diesem Wertpapierdepot handelte es sich o@enkundig um ein

Wertpapierkonto, welches von der Bank geführt wird, ohne die Identität des Kunden festzuhalten (vgl. § 40 Abs. 1 Z 1

BWG idF vor BGBl. Nr. 446/1996 und hiezu die Erläuterungen 128 BlgNR 20. GP, 2 @). In einem derartigen Fall sind aber

die Ermittlungsmöglichkeiten der Behörde von vornherein beschränkt. Es liegt ein Fall der erhöhten Mitwirkungsp=icht

der Partei vor (vgl. - unter Hinweis auf die hg. Rechtsprechung - Ritz, BAO4, § 115 Tz 11). Die Partei tri@t insoweit eine

Beweismittelvorsorge- und Beweismittelbescha@ungsp=icht. Es ist daher nicht Aufgabe der Behörde, insoweit Konto-

oder Depotauszüge von der Bank zu bescha@en, es ist vielmehr Aufgabe des Abgabep=ichtigen, entsprechend

vorzusorgen und die entsprechenden, sein Vorbringen belegenden Urkunden der Behörde vorzulegen.Der

Abgabep=ichtige brachte vor, er habe die aus früheren Zeiträumen stammenden Ersparnisse auf einem bestimmten -

mit Depotnummer genannten und mit einem ihm nicht mehr präzise erinnerlichen Losungswort versehenen -

Wertpapierdepot angelegt. Bei diesem Wertpapierdepot handelte es sich o@enkundig um ein Wertpapierkonto,

welches von der Bank geführt wird, ohne die Identität des Kunden festzuhalten vergleiche Paragraph 40, Absatz eins,

Zi@er eins, BWG in der Fassung vor Bundesgesetzblatt Nr. 446 aus 1996, und hiezu die Erläuterungen 128 BlgNR 20.

GP, 2 @). In einem derartigen Fall sind aber die Ermittlungsmöglichkeiten der Behörde von vornherein beschränkt. Es

liegt ein Fall der erhöhten Mitwirkungsp=icht der Partei vor vergleiche - unter Hinweis auf die hg. Rechtsprechung -

Ritz, BAO4, Paragraph 115, Tz 11). Die Partei tri@t insoweit eine Beweismittelvorsorge- und

Beweismittelbescha@ungsp=icht. Es ist daher nicht Aufgabe der Behörde, insoweit Konto- oder Depotauszüge von der

Bank zu bescha@en, es ist vielmehr Aufgabe des Abgabep=ichtigen, entsprechend vorzusorgen und die

entsprechenden, sein Vorbringen belegenden Urkunden der Behörde vorzulegen.
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